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(54) ZENTRIFUGE UND AUSSCHWINGROTOR

(57) Mit der vorliegenden Erfindung werden eine
Zentrifuge und ein Ausschwingrotor (12) bereitgestellt,
wobei die Rotorarme (24) des Ausschwingrotors (12)
Ausnehmungen (42) aufweisen, in die die Gehänge (30)
des Ausschwingrotors (12) im ausgeschwungenen Zu-
stand zumindest bereichsweise eintauchen. Dadurch
können die Zentrifugenbehälter und damit auch die Zen-
trifugen wesentlich kompakter gestaltet werden, weil das
Ausschwingen nun weniger Bauraum benötigt. Anstelle
einer kompakteren Gestaltung der Zentrifugen kann die
Dimensionierung sowohl der Zentrifugenbehälter als
auch der Rotorgrundkörper (20) beibehalten und statt-
dessen die Gehänge (30) vergrößert werden, so dass
eine größere Probenmenge zentrifugiert werden kann.
Außerdem ist mit den Ausnehmungen (42) eine Reduk-
tion der trägen Masse des Ausschwingrotors (12) ver-
bunden, wodurch der Energieaufwand vor allem beim
Anfahren der Zentrifuge deutlich verringert wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zentrifu-
ge nach dem Oberbegriff von Anspruch 1 und einen Aus-
schwingrotor nach dem Oberbegriff von Anspruch 9.
[0002] Zentrifugenrotoren werden in Zentrifugen, ins-
besondere Laborzentrifugen, dazu eingesetzt, um die
Bestandteile von darin zentrifugierten Proben unter Aus-
nutzung der Massenträgheit zu trennen. Dabei werden
zur Erzielung hoher Entmischungsraten immer höhere
Rotationsgeschwindigkeiten eingesetzt. Laborzentrifu-
gen sind dabei Zentrifugen, deren Rotoren bei vorzugs-
weise mindestens 3.000, bevorzugt mindestens 10.000,
insbesondere mindestens 15.000 Umdrehungen pro Mi-
nute arbeiten und zumeist auf Tischen platziert werden.
Um sie auf einem Arbeitstisch platzieren zu können, wei-
sen sie insbesondere einen Formfaktor von weniger als
1 m x 1 m x 1 m auf, ihr Bauraum ist also beschränkt.
Vorzugsweise ist dabei die Gerätetiefe auf max. 70 cm
beschränkt.
[0003] Solche Zentrifugen werden auf Gebieten der
Medizin, der Pharmazie, der Biologie und Chemie dgl.
eingesetzt.
[0004] Zumeist ist vorgesehen, dass die Proben bei
bestimmten Temperaturen zentrifugiert werden. Bei-
spielsweise dürfen Proben, die Eiweiße und dgl. organi-
sche Substanzen enthalten, nicht überhitzt werden, so
dass die Obergrenze für die Temperierung solcher Pro-
ben standardmäßig im Bereich von +40°C liegt. Ande-
rerseits werden bestimmte Proben standardmäßig im
Bereich +4°C (die Anomalie des Wassers beginnt bei
3,98°C) gekühlt.
[0005] Neben solchen vorbestimmten Höchsttempe-
raturen von beispielsweise ca. +40°C und Standardun-
tersuchungstemperaturen wie beispielsweise +4°C sind
auch weitere Standarduntersuchungstemperaturen vor-
gesehen, wie beispielsweise bei +11°C, um bei dieser
Temperatur zu prüfen, ob die Kälteanlage der Zentrifuge
unterhalb Raumtemperatur geregelt läuft. Andererseits
ist es aus Arbeitsschutzgründen notwendig, ein Anfas-
sen von Elementen zu verhindern, die eine Temperatur
von größer gleich +60°C aufweisen.
[0006] Zur Temperierung können grundsätzlich aktive
und passive Systeme verwendet werden. Aktive Küh-
lungssysteme besitzen einen Kältemittelkreislauf, der
den Zentrifugenbehälter temperiert, wodurch indirekt der
Zentrifugenrotor und die darin aufgenommenen Proben-
behälter gekühlt werden.
[0007] Passive Systeme basieren auf einer abluftun-
terstützten Kühlung bzw. Belüftung. Diese Luft wird direkt
an dem Zentrifugenrotor vorbei geführt, wodurch eine
Temperierung erfolgt. Die Luft wird dabei durch Öffnun-
gen in den Zentrifugenkessel gesaugt, wobei das Ansau-
gen selbständig durch die Drehung des Zentrifugenro-
tors erfolgt.
[0008] Die zu zentrifugierenden Proben werden in Pro-
benbehältern gelagert und diese Probenbehälter mittels
eines Zentrifugenrotors rotatorisch angetrieben. Dabei

werden die Zentrifugenrotoren üblicherweise mittels ei-
ner senkrechten Antriebswelle, die von einem elektri-
schen Motor angetrieben wird, in Rotation versetzt. Es
gibt verschiedene Zentrifugenrotoren, die je nach An-
wendungszweck eingesetzt werden. Dabei können die
Probenbehälter die Proben direkt enthalten oder in den
Probenbehältern sind eigene Probenbehältnisse einge-
setzt, die die Probe enthalten, so dass in einem Proben-
behälter eine Vielzahl von Proben gleichzeitig zentrifu-
giert werden können.
[0009] Ganz allgemein sind Zentrifugenrotoren in
Form von Festwinkelrotoren und Ausschwingrotoren be-
kannt.
[0010] Wenn die Probengefäße unter einem fest vor-
gegebenen Winkel in dem Zentrifugenrotor angeordnet
sind, dann handelt es sich um einen sogenannten Fest-
winkelrotor. Solche Festwinkelrotoren weisen üblicher-
weise ein Unterteil und einen Deckel auf, wobei im ge-
schlossenen Zustand des Deckels sich zwischen Unter-
teil und Deckel ein Innenraum ausbildet, in dem die Pro-
bengefäße angeordnet werden können, um die Proben
in einer geeigneten Zentrifuge zu zentrifugieren.
[0011] Im Gegensatz dazu liegt ein Ausschwingrotor
vor, wenn zumindest ein Gehänge in dem Zentrifugen-
rotor besteht, das in Abhängigkeit von der Drehzahl des
Zentrifugenrotors von einer vertikalen Stellung in eine
horizontale Stellung ausschwingen kann. Das Gehänge
ist an einem Rotorgrundkörper ausschwingbar gelagert.
Solche Gehänge sind üblicherweise als Zentrifugenbe-
cher ausgebildet. Es sind allerdings auch Gehänge be-
kannt, bei denen der Probenbehälter selbst mit entspre-
chenden Kopplungsmittel zur Kopplung mit dem Zentri-
fugenrotor versehen ist und so ausschwingbar in dem
Zentrifugenrotor gehalten wird. Unter "Gehänge" werden
im Rahmen der vorliegenden Erfindung daher nicht nur
eine Aufnahme für Probenbehälter, sondern auch aus-
schwingbar gelagerte Probenbehälter selbst verstan-
den.
Von solchen Ausschwingrotoren geht die vorliegende Er-
findung aus.
[0012] Zur Verbindung mit der Zentrifuge ist der Aus-
schwingrotor üblicherweise mit einer Nabe versehen, die
mit der Motor getriebenen Antriebswelle der Zentrifuge
koppelbar ist. Die Gehänge des Ausschwingrotors wei-
sen üblicherweise ein Unterteil auf, das durch einen De-
ckel verschlossen wird. Der Deckel des Gehänges ist
dabei mit dem Unterteil normalerweise verschließbar
ausgebildet. Es sind allerdings auch Gehänge bekannt,
die keinen Deckel aufweisen.
[0013] Üblicherweise erfolgt eine aerosoldichte Ab-
dichtung zwischen dem Deckel und dem Unterteil. Durch
die aerosoldichte Abdichtung können die Gehänge ein-
fach transportiert und manipuliert werden, ohne dass Ge-
fahr besteht, dass die Proben die Zentrifuge oder die
Umgebung kontaminieren können.
[0014] Der Verschluss zwischen Deckel und Unterteil
kann verschieden ausgebildet sein.
[0015] Nachteilig an solchen Ausschwingrotoren ist,
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dass diese aufgrund des beim Ausschwingen auftreten-
den Verschwenkens des Gehänges einen relativ großen
Bauraum einnehmen, so dass die zum Zentrifugieren
eingesetzten Zentrifugen relativ groß dimensioniert sein
müssen im Vergleich zu Festwinkelrotoren.
[0016] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, den Ausschwingrotor so zu gestalten, dass dieser
Nachteil verringert wird. Insbesondere soll der Aus-
schwingrotor bei gleicher Beladbarkeit, also aufzuneh-
mender Probenmenge) einen geringeren Bauraum be-
nötigen. Vorzugsweise soll die mit dem Ausschwingrotor
versehene Zentrifuge geringer dimensionierbar sein
bzw. bei gleicher Dimensionierung eine größere Proben-
menge aufnehmen können.
[0017] Diese Aufgabe wird gelöst mit der erfindungs-
gemäßen Zentrifuge nach Anspruch 1 und dem erfin-
dungsgemäßen Ausschwingrotor nach Anspruch 9. Vor-
teilhafte Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen
und in der nachfolgenden Beschreibung zusammen mit
den Figuren angegeben.
[0018] Erfinderseits wurde erkannt, dass diese Aufga-
be in überraschender Art und Weise dadurch besonders
einfach gelöst werden kann, wenn in dem Ausschwin-
grotor Ausnehmungen vorgesehen sind, in die zumin-
dest Teile des Gehänges und/oder darin gelagerte Pro-
benbehälter eintauchen können, wenn das Gehänge
ausschwingt. Dadurch ist der Ausschwingrotor wesent-
lich kompakter gestaltbar bei gleicher Beladbarkeit des
Gehänges. In diesem Zusammenhang kann vorgesehen
sein, dass Bereiche des Deckels, Bereiche des Unterteils
oder sowohl Bereiche des Unterteils als auch des De-
ckels in die Ausnehmungen beim Ausschwingen eintau-
chen.
[0019] Die erfindungsgemäße Zentrifuge, die insbe-
sondere eine Laborzentrifuge ist, umfasst einen durch
Antriebsmittel angetriebenen Ausschwingrotor, der ein
oder mehrere Gehänge, bevorzugt Becher, und eine Ro-
tornabe zur Kopplung mit dem Antriebsmittel aufweist,
wobei das Gehänge zwischen zwei Rotorarmen eines
Rotorgrundkörpers ausschwingbar gelagert ist, und
zeichnet sich dadurch aus, dass die Rotorarme Ausneh-
mungen aufweisen, in die das Gehänge und/oder darin
gelagerte Probenbehälter im ausgeschwungenen Zu-
stand zumindest bereichsweise eintauchen.
[0020] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass die Ausnehmungen als Auskehlungen, insbe-
sondere als Kannelierungen ausgebildet sind. Dann las-
sen sie sich in den Ausschwingrotor besonders einfach
einbringen, beispielsweise im Rahmen eines Umform-
prozesses bei der Erzeugung des Rotorgrundkörpers.
[0021] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass die Ausnehmungen abgerundet ausgebildet
sind. Dadurch ist nur eine geringstmögliche Ausneh-
mung für das Eintauchen des Gehänges erforderlich.
[0022] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass die Ausnehmungen sich über eine Länge des
Rotorarms erstrecken, die kürzer ist als der Abstand zwi-
schen Rotornabe und Lagerung der Gehänge. Dann

bleibt die Stabilität des Ausschwingrotors auch im Grenz-
bereich gewährleistet.
[0023] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass die Ausnehmungen sich über eine Höhe des
Rotorarms erstrecken, die geringer ist als die Höhe des
Rotorarms an der Stelle der Ausnehmung, wobei die
Ausnehmungen insbesondere durch obere und untere
Stege begrenzt werden. Dann bleibt die Stabilität des
Ausschwingrotors auch im Grenzbereich gewährleistet.
[0024] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass zwei auf unterschiedlichen Seiten eines Ro-
torarms angeordnete Ausnehmungen durch eine Durch-
brechung verbunden sind. Beispielsweise können die
verbundenen Ausnehmungen die Querschnittsform ei-
nes Diabolos mit einem zentralen Durchgang haben. Da-
durch kann die Kompaktheit und Massereduktion des
Ausschwingrotors noch weiter verbessert werden.
[0025] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass Rotorarme an der Stelle der Ausnehmung mit
einem geringeren Querschnitt ausgebildet ist als in Be-
reichen ohne Ausnehmung. Dadurch wird die träge Mas-
se des Ausschwingrotors reduziert, was den Energiebe-
darf beim Starten des Zentrifugierens verringert.
[0026] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass die Ausnehmungen einen Bereich der Rotorar-
me überdecken, der in Bezug auf den Radius des Aus-
schwingrotors dem halben Abstand zwischen der Dreh-
achse des Ausschwingrotors und der Lagerung des Ge-
hänges entspricht. Dann ist der Ausschwingrotor beson-
ders kompakt.
[0027] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist vorgese-
hen, dass der Ausschwingrotor mindestens drei, bevor-
zugt mindestens vier Rotorarme für mindestens drei, be-
vorzugt mindestens vier dazwischen gelagerte Gehänge
aufweist. Es können natürlich auch fünf und mehr Ro-
torarme vorgesehen sein, um eine ebensolche Anzahl
Gehänge dazwischen ausschwingbar zu lagern.
[0028] Unabhängiger Schutz wird beansprucht für den
erfindungsgemäßen Ausschwingrotor für eine Zentrifu-
ge, der durch ein Antriebsmittel der Zentrifuge antreibbar
ist, wobei der Ausschwingrotor ein oder mehrere Gehän-
ge, bevorzugt Becher, und eine Rotornabe zur Kopplung
mit dem Antriebsmittel aufweist, wobei das Gehänge zwi-
schen zwei Rotorarmen eines Rotorgrundkörpers aus-
schwingbar gelagert ist, und sich dadurch auszeichnet,
dass die Rotorarme Ausnehmungen aufweisen, in die
das Gehänge und/oder darin gelagerte Probenbehälter
im ausgeschwungenen Zustand zumindest bereichswei-
se eintauchen.
[0029] In einer vorteilhaften Weiterbildung weist der
Ausschwingrotor zumindest eines der erfindungsgemä-
ßen Merkmale der erfindungsgemäßen Zentrifuge auf.
[0030] Die Merkmale und weitere Vorteile der vorlie-
genden Erfindung werden im Folgenden anhand der Be-
schreibung zweier bevorzugter Ausführungsbeispiele im
Zusammenhang mit den Figuren deutlich werden. Dabei
zeigen rein schematisch:
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Fig. 1 die erfindungsgemäße Zentrifuge in einer per-
spektivischen Ansicht,

Fig. 2 den erfindungsgemäßen Ausschwingrotor der
erfindungsgemäßen Zentrifuge nach Fig. 1 ge-
mäß einer ersten bevorzugten Ausgestaltung
in einer Draufsicht in einem nicht ausge-
schwungenen Zustand der Gehänge,

Fig. 3 den erfindungsgemäßen Ausschwingrotor
nach Fig. 2 in einer Schnittansicht in einem aus-
geschwungenen Zustand der Gehänge,

Fig. 4 den Rotorgrundkörper des erfindungsgemä-
ßen Ausschwingrotors nach Fig. 2 in einer per-
spektivischen Ansicht,

Fig. 5 den Rotorgrundkörper nach Fig. 4 in einer per-
spektivischen Schnittansicht,

Fig. 6 den erfindungsgemäßen Ausschwingrotor der
erfindungsgemäßen Zentrifuge nach Fig. 1 ge-
mäß einer zweiten bevorzugten Ausgestaltung
in einer Schnittansicht in einem ausgeschwun-
genen Zustand der Gehänge und

Fig. 7 eine Detailansicht des Ausschwingrotors nach
Fig. 6 auf die Ausnehmungen mit den darin ein-
tauchenden Probenbehältern.

[0031] In den Fig. 1 bis 5 ist die erfindungsgemäße
Zentrifuge 10 mit dem darin eingesetzten und entspre-
chend einer ersten bevorzugten Ausgestaltung ausge-
führten erfindungsgemäßen Ausschwingrotor 12 exem-
plarisch dargestellt.
[0032] Es ist zu erkennen, dass die Zentrifuge 10 als
Laborzentrifuge ausgebildet ist, die ein Gehäuse 14 mit
einem Deckel 16 aufweist. In dem Zentrifugenbehälter
18 der Zentrifuge 10 ist auf einer Antriebswelle (nicht
gezeigt) eines Zentrifugenmotors (nicht gezeigt) der Aus-
schwingrotor 12 angeordnet.
[0033] Der Ausschwingrotor 12 weist einen Rotor-
grundkörper 20 mit einer Nabe 22, die über Schrauben
23 mit der Antriebswelle gekoppelt ist auf. Der Rotor-
grundkörper 20 besitzt vier Rotorarme 24, die jeweils in
Umfangsrichtung 90° zueinander versetzt an der Nabe
22 angeordnet sind. Die Rotorarme 24 münden in Arm-
verzweigungen 26, an denen jeweils zwei Haltestifte 28
angeordnet sind, wobei die gegenüberliegend angeord-
neten Haltestifte 28, 28’ von zwei gegenüberliegend an-
geordneten Armverzweigungen 26, 26’ so fluchtend aus-
gerichtet sind, dass sie in einer Linie liegen und so eine
Ausschwingachse A bilden.
[0034] Die Gehänge 30 sind als Becher 32 mit Deckeln
34 versehen ausgebildet. In diesen Bechern 32 können
Proben, die in Probenbehältern oder Probenträgern auf-
genommen sind und wobei die Probenbehälter bzw. Pro-
benträger ggf. in Adaptern angeordnet sind (alles nicht
gezeigt), angeordnet werden, um sie mit Hilfe der Zen-
trifuge 10 zu zentrifugieren.
[0035] Die Gehänge 30 weisen Stiftaufnahmen 36 auf,
die einen oberen Anschlag 38 und zwei seitliche Führun-
gen 40 besitzen. Mit Hilfe dieser Stiftaufnahmen 36 kön-
nen die Gehänge 30 auf den Haltestiften 28 angeordnet

werden. Dabei liegen die oberen Anschläge 38 auf den
Haltestiften 28 auf und die seitlichen Führungen 40 bilden
zusammen mit einer in Bezug auf die Haltestifte 28 pass-
förmigen Ausgestaltung der Stiftaufnahmen 36 ein
Drehlager 41 um die Ausschwingachse A, so dass das
Gehänge 30 um die Ausschwingachse A von der in Fig.
2 gezeigten nicht ausgeschwungenen Position in die in
Fig. 3 gezeigte ausgeschwungene Position ausschwin-
gen kann.
[0036] Die nicht ausgeschwungene Position, bei der
sich die Gehängelängsachse L parallel zur Drehachse
D des Ausschwingrotors 12 erstreckt, nimmt das Gehän-
ge 30 während des Stillstands des Ausschwingrotors 12
ein. Die ausgeschwungene Position, bei der sich die Ge-
hängelängsachse L senkrecht zur Drehachse D des Aus-
schwingrotors 12 erstreckt, nimmt das Gehänge 30 wäh-
rend einer ausreichenden Drehzahl im Betrieb des Aus-
schwingrotors 12 ein.
[0037] Die Rotorarme 24 weisen von der Nabe 22 aus-
gehend einen leicht konisch sich verjüngenden Quer-
schnitt auf, wobei die Dicke B über die gesamte Höhe H
konstant ist, bis auf die Bereiche, in denen die Ausneh-
mungen 42 vorgesehen sind. Dort ist die Dicke B’ deutlich
vermindert, wie besonders gut in Fig. 5 zu erkennen ist.
Diese Ausnehmungen 42 erstrecken sich über einen Be-
reich, der in Bezug auf den Radius des Ausschwingrotors
12 hälftig zwischen Ausschwingachse A und Drehachse
D liegt.
[0038] Die Ausnehmungen 42 sind kanneliert und ab-
gerundet ausgeführt und in sie können die Deckel 34 der
Becher 32 im ausgeschwungenen Zustand eintauchen,
wie in Fig. 3 zu erkennen ist.
[0039] Dadurch, dass die Ausnehmungen 42 oben und
unten von Stegen 44 begrenzt sind, bleibt trotz der Ma-
terialwegnahme eine hohe Steifigkeit und Stabilität auch
bei hohen Drehzahlen des Ausschwingrotors 12 sicher-
gestellt.
[0040] Durch diese besondere Ausgestaltung des
Ausschwingrotors 12 mit Ausnehmungen 42, in die die
Gehänge 30 eintauchen können, werden zahlreiche Vor-
teile erreicht.
[0041] Zum einen können die Ausschwingachsen A
bei identischem Gehänge 30 näher an die Drehachse D
herangeführt werden. Dadurch können die Zentrifugen-
behälter 18 und damit auch die Zentrifugen 10 wesentlich
kompakter gestaltet werden, weil das Ausschwingen nun
weniger Bauraum benötigt.
[0042] Zum anderen können anstelle einer kompakte-
ren Gestaltung der Zentrifugen 10 die Dimensionierung
sowohl der Zentrifugenbehälter 18 als auch der Rotor-
grundkörper 20 beibehalten werden und stattdessen die
Gehänge 30 vergrößert werden, so dass eine größere
Probenmenge zentrifugiert werden kann.
[0043] Außerdem ist mit den Ausnehmungen 42 eine
Reduktion der trägen Masse des Ausschwingrotors 12
verbunden, wodurch der Energieaufwand vor allem beim
Anfahren der Zentrifuge 10 deutlich verringert wird.
[0044] Auch wenn im beschrieben Ausführungsbei-
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spiel der Deckel 34 des Gehänges 30 in die Ausnehmung
42 eintaucht, ist die Erfindung nicht darauf beschränkt.
Der Ausschwingrotor 12 kann auch so gestaltet werden,
dass auch nur der Becher 32 selbst oder Becher 32 und
Deckel 34 gemeinsam in die Ausnehmung eintauchen
können.
[0045] In der zweiten bevorzugten Ausgestaltung des
erfindungsgemäßen Ausschwingrotors 50 ist dagegen
gezeigt, dass nicht das Gehänge 52 selbst in die Aus-
nehmung 42 eintauchen muss, sonders es kann auch
vorgesehen sein, dass ein in dem Gehänge 52 angeord-
neter Probenbehälter 54, in dem sich eine Probe 56 be-
findet, in diese Ausnehmung 42 beim Ausschwingen ein-
taucht, wie Fig. 6 und der diesbezüglichen Detailansicht
entsprechend Fig. 7 entnommen werden kann. Auch
dann wird der Bauraum kompakter gestaltet.
[0046] Aus der vorstehenden Darstellung ist deutlich
geworden, dass mit der vorliegenden Erfindung eine
Zentrifuge 10 und ein Ausschwingrotor 12, 50 bereitge-
stellt werden, mit denen der Bauraum innerhalb der Zen-
trifuge 10 deutlich besser nutzbar ist.
[0047] Soweit nichts anderes angegeben ist, können
sämtliche Merkmale der vorliegenden Erfindung frei mit-
einander kombiniert werden. Auch die in der Figurenbe-
schreibung beschriebenen Merkmale können, soweit
nichts anderes angegeben ist, als Merkmale der Erfin-
dung frei mit den übrigen Merkmalen kombiniert werden.
Dabei können gegenständliche Merkmale der Zentrifuge
bzw. des Ausschwingrotors auch im Rahmen eines Ver-
fahrens umformuliert zu Verfahrensmerkmalen Verwen-
dung finden und Verfahrensmerkmale im Rahmen der
Zentrifuge oder des Ausschwingrotors umformuliert zu
Merkmalen der Zentrifuge bzw. des Ausschwingrotors.
Ausdrücklich mit unter Schutz gestellt werden soll also
auch ein Verfahren zum Zentrifugieren, das den erfin-
dungsgemäßen Zentrifugenrotor verwendet.

Bezugszeichenliste

[0048]

10 erfindungsgemäße Zentrifuge
12 erste bevorzugte Ausgestaltung des erfin-

dungsgemäßen Ausschwingrotors
14 Gehäuse der Zentrifuge 10
16 Deckel der Zentrifuge 10
18 Zentrifugenbehälter der Zentrifuge 10
20 Rotorgrundkörper
22 Nabe
23 Schrauben zur Kopplung des Ausschwingro-

tors 12 mit der Antriebswelle der Zentrifuge 10
24 Rotorarme
26, 26’ Armverzweigungen
28, 28’ Haltestifte
30 Gehänge
32 Becher
34 Deckel
36 Stiftaufnahmen

38 oberer Anschlag der Stiftaufnahmen 36
40 seitliche Führungen der Stiftaufnahmen 36
41 Drehlager
42 Ausnehmungen
44 Stege zur oberen und unteren Begrenzung der

Ausnehmungen 42
50 zweite bevorzugte Ausgestaltung des erfin-

dungsgemäßen Ausschwingrotors
52 Gehänge
54 Probenbehälter
56 Probe
B Dicke der Rotorarme 24
B’ Dicke der Rotorarme 24 im Bereich der Aus-

nehmungen 42
D Drehachse des Ausschwingrotors 12
H Höhe der Rotorarme 24
L Gehängelängsachse
A Ausschwingachse

Patentansprüche

1. Zentrifuge (10), insbesondere Laborzentrifuge, mit
einem durch Antriebsmittel angetriebenen Aus-
schwingrotor (12; 50), der ein oder mehrere Gehän-
ge (30; 52), bevorzugt Becher (32), und eine Rotor-
nabe (22) zur Kopplung (23) mit dem Antriebsmittel
aufweist, wobei das Gehänge (30; 52) zwischen zwei
Rotorarmen (24) eines Rotorgrundkörpers (20) aus-
schwingbar gelagert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Rotorarme (24) Ausnehmungen (42) auf-
weisen, in die das Gehänge (30) und/oder darin ge-
lagerte Probenbehälter (54) im ausgeschwungenen
Zustand zumindest bereichsweise eintauchen.

2. Zentrifuge (10) nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ausnehmungen (42) als Auskeh-
lungen, insbesondere als Kannelierungen ausgebil-
det sind und/oder dass die Ausnehmungen (42) ab-
gerundet ausgebildet sind.

3. Zentrifuge (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Ausnehmungen (42)
sich über eine Länge des Rotorarms (24) erstrecken,
die kürzer ist als der Abstand zwischen Rotornabe
(22) und Lagerung (41) der Gehänge (30).

4. Zentrifuge (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mungen (42) sich über eine Höhe des Rotorarms
(24) erstrecken, die geringer ist als die Höhe (H) des
Rotorarms (24) an der Stelle der Ausnehmung (42),
wobei die Ausnehmungen (42) insbesondere durch
obere und untere Stege (44) begrenzt werden.

5. Zentrifuge nach einem der vorherigen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zwei auf unter-
schiedlichen Seiten eines Rotorarms angeordnete
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Ausnehmungen durch eine Durchbrechung verbun-
den sind.

6. Zentrifuge (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Rotorarm
(24) an der Stelle der Ausnehmung (42) mit einem
geringeren Querschnitt ausgebildet ist als in Berei-
chen ohne Ausnehmung (42).

7. Zentrifuge (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Ausneh-
mungen (42) einen Bereich der Rotorarme (24) über-
decken, der in Bezug auf den Radius des Aus-
schwingrotors (12) dem halben Abstand zwischen
der Drehachse (D) des Ausschwingrotors (12) und
der Lagerung (41) des Gehänges (30; 52) entspricht.

8. Zentrifuge (10) nach einem der vorherigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus-
schwingrotor (12) mindestens drei, bevorzugt min-
destens vier Rotorarme (24) für mindestens drei, be-
vorzugt mindestens vier dazwischen gelagerte Ge-
hänge (30) aufweist.

9. Ausschwingrotor (12; 50) für eine Zentrifuge (10),
die durch ein Antriebsmittel der Zentrifuge (10) an-
treibbar ist, wobei der Ausschwingrotor (12; 50) ein
oder mehrere Gehänge (30; 52), bevorzugt Becher
(32), und eine Rotornabe (22) zur Kopplung (23) mit
dem Antriebsmittel aufweist, wobei das Gehänge
(30; 52) zwischen zwei Rotorarmen (24) eines Ro-
torgrundkörpers (20) ausschwingbar gelagert ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rotorarme (24)
Ausnehmungen (42) aufweisen, in die das Gehänge
(30) und/oder darin gelagerte Probenbehälter (54)
im ausgeschwungenen Zustand zumindest be-
reichsweise eintauchen.

10. Ausschwingrotor (12; 52) nach Anspruch 9, gekenn-
zeichnet durch die Merkmale zumindest eines der
Ansprüche 2 bis 8.
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